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 Vorwort

Ich freue mich, Ihnen die Neuau�age dieses Anwenderbuchs zur Hygiene in der Zahnarztpraxis 
präsentieren zu dürfen. Wichtige Neuerungen in den zahlreichen gesetzlichen und normenge-
benden Handlungsempfehlungen haben diese Neuau�age dringend notwendig gemacht.
Die manuelle Aufbereitung von Medizinprodukten, die früher Standard war, wird aufgrund dieser 
verbindlichen Empfehlungen von der maschinellen Aufbereitung abgelöst. Technische Entwick-
lungen bieten hier große Arbeitserleichterungen.
In dieser Neuau�age erfahren Sie darüber hinaus, wie Sie die Schnittstellen zum Praxis-QM sinn-
voll und zeitsparend verknüpfen und einsetzen können.
Dies ist ausdrücklich kein QM-Handbuch. Es ist ein Hygiene-Handbuch, das Ihnen Wege zum si-
cheren und e�zienten Hygienemanagement aufzeigt – im Dickicht der scheinbar undurchschau-
baren Vielzahl an Regeln und Verordnungen.

Ich habe diese Überarbeitung mit viel Freude durchgeführt. Freude darüber, wie dieses auf den 
ersten Blick so mühsame Thema zwischenzeitlich doch deutlich transparenter und handhabbarer 
geworden ist.
Ich lade Sie ein, diese Freude mit mir zu teilen und möchte Ihnen zeigen, wie Sie in Ihrer Praxis dazu 
beitragen können, ein optimales Hygienemanagement durchzuführen. Auszubildenden und Wie-
dereinsteiger/innen möge dieses Anwenderbuch als umfassendes Update dienen.

Ramona Lindner-Wiedemuth
Ennepetal, Juli 2019
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1RECHTLICHE GRUNDLAGEN

 1. Rechtliche Grundlagen
Das Hygienemanagement in der Zahnarztpraxis unterliegt einer Reihe von gesetzlichen Grundla-
gen, Verordnungen und wissenschaftlichen Empfehlungen. Die wichtigsten davon sehen Sie im 
nachfolgenden Text in kurzer Zusammenfassung der relevantesten Inhalte.

1.1 Medizinproduktegesetz (MPG)

§ 1 Zweck des Gesetzes 
Zweck dieses Gesetzes ist es, den Verkehr mit Medizinprodukten zu regeln und dadurch für die 
Sicherheit, Eignung und Leistung der Medizinprodukte sowie die Gesundheit und den erforder-
lichen Schutz der Patienten, Anwender und Dritter zu sorgen. Das MPG – Medizinproduktege-
setz regelt die Herstellung, die Zulassung, das Inverkehrbringen, den Umgang und die Wieder-
aufbereitung von Medizinprodukten.

MPBetreibV - Medizinprodukte-Betreiber-Verordnung
Verordnung über das Errichten, Betreiben und Anwenden von Medizinprodukten

1.2 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) dient der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten.

1.3 Infektionsschutzgesetz

Ziel des Infektionsschutzgesetzes ist, übertragbare Krankheiten beim Menschen vorzubeugen, 
früh zu erkennen und eine Weiterverbreitung zu verhindern. 

1.4 Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtsp�ege (BGW) ist für das Gesund-
heitswesen als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung zuständig. Berufsgenossenschaften 
haben den Auftrag, arbeitsbedingte Gefährdungen der Gesundheit, Berufskrankheiten sowie 
auch Arbeitsunfälle zu verhindern. Die Zahnmedizinischen Fachangestellten sind während der 
Arbeit über die Berufsgenossenschaft unfallversichert. Den Versicherungsbeitrag zahlt der Arbeit-
geber.
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1.5 BuS-Dienst (Betriebsärztliche und sicher-
heits technische Betreuung)

Jede Zahnarztpraxis mit mindestens einem Arbeitnehmer muss sowohl betriebsärztlich als auch 
sicherheitstechnisch betreut werden. Dazu kann die Praxis am Präventionskonzept der Zahnärzte-
kammern (BuSDienst) teilnehmen.

1.6 „Anforderungen an die Hygiene bei der Auf-
bereitung von Medizinprodukten“

Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim 
Robert-Koch-Institut und des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Diese Empfehlungen haben verbindlichen Charakter und gelten in ihrer jeweils aktuellen Form 
auch für Zahnarztpraxen. 

1.7 DAHZ Leitfaden (DAHZ = Deutscher Arbeits-
kreis für Hygiene in der Zahnmedizin)

Der DAHZ gibt seit 1979 Stellungnahmen und Empfehlungen zur Hygiene und Aufbereitung von 
Medizinprodukten in der Zahnarztpraxis heraus. 

Der jeweils aktuelle Hygieneleitfaden kann als Nachschlagewerk zu allen Fragen der Hygiene in 
der zahnärztlichen Praxis genutzt werden und gilt gemeinsam mit dem Hygieneplan der Bundes-
zahnärztekammer als verbindliche Empfehlung.

1.8 Hygieneplan

Die Bundeszahnärztekammer verö�entlicht einen allgemein gültigen Hygieneplan für Zahnarzt-
praxen, der individuell anzupassen und auszufüllen ist (siehe auch Kapitel 7 „Hygieneplan“ ab 
Seite 69).

1.9 Ausführungsverordnungen der Bundesländer

Die Bundesländer erlassen ggf. noch weitere Ausführungsbestimmungen, die dementsprechend 
dort einzuhalten sind.
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 2. Arbeitsanweisungen /
Verfahrensanweisungen

Arbeitsanweisungen (AA) sind Vorgaben, die für einzelne Arbeitsvorgänge erstellt werden. Sie 
legen detailliert fest, was in welcher chronologischen oder zeitlichen Abfolge zu erledigen ist, wer 
es wann und wie zu tun hat sowie welche Hilfsmittel erforderlich sind. Sie entsprechen in etwa 
einer Gebrauchsanweisung. Sie betre�en nur eine Person und einen bestimmten Arbeitsbereich, 
z. B. „Die grobe Vorreinigung von Medizinprodukten“.

Im Rahmen der ordnungsgemäßen Aufbereitung von Medizinprodukten spielen sogenannte 
Standardarbeitsanweisungen eine große Rolle.

Das Robert Koch-Institut gibt diesbezüglich in seinen „Anforderungen an die Hygiene bei der Auf-
bereitung von Medizinprodukten“ folgende Empfehlung:

„Manuelle Reinigungs- und Desinfektionsverfahren müssen stets nach dokumentierten Standard-
arbeitsanweisungen und mit auf Wirksamkeit geprüften, auf das Medizinprodukt abgestimmten 
(d. h. geeigneten und materialverträglichen) Mitteln und Verfahren durchgeführt werden.“

Die äußere Form der Arbeitsanweisung ist nicht festgelegt.
Jede Praxis kann eine eigene Form wählen. Sie können z. B. in Form von Listen, Tabellen, Aufsätzen 
oder Flowcharts gestaltet werden.  Alle Arbeitsanweisungen müssen stets aktuell gehalten wer-
den. Sie sind an veränderte Hilfsmittel, Methoden, Geräte, etc. anzupassen.

Sie müssen für jeden Mitarbeiter verständlich und zugänglich sein. Sie sind auch besonders wich-
tig für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

Arbeitsanweisungen enthalten z. B.:
■� Titel der Anweisung
■� Zielsetzung
■� Geltungsbereich
■� Verantwortlicher für die Anweisung
■� Regelungshinweise
■� Mitgeltende Unterlagen
■� Aufzeichnungen
■� Anmerkungen
■� Verteiler

Verfahrensanweisung (VA)
Die VA beschreibt komplexe Verfahren. Sie ist eine grobe Beschreibung der Arbeitsabläufe, die 
von mehreren Personen durchgeführt werden, und stellt die Verknüpfung der verschiedenen Ar-
beitsbereiche dar.
In der Form kann hier das Flussdiagramm als geeignet angesehen werden. 
Ein Flussdiagramm (Flowchart) ist ein Hilfsmittel zur graphischen Darstellung eines Ablauf-
planes (z. B. „Aufbereitung von semikritischen Medizinprodukten“). Es benennt die erforderlichen 
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Einzelschritte einer bestimmten Aufgabe in einer logischen Reihenfolge. Dabei beschränkt man 
sich im Wesentlichen auf folgende Hauptsymbole:

Einfaches Beispiel für ein Flussdiagramm:

Oval: 
kennzeichnet den Beginn und das Ende eines Prozesses
 

Rechteck: 
Kennzeichnet die einzelnen Schritte des Prozesses; 
Die jeweilige Tätigkeit wird in das Rechteck hineingeschrieben 

Ja/ Nein-Entscheidungs-Raute: 
Hier steht meist eine Frage; z. B. „Sterilgutverpackung unver-
sehrt?“; Nach der Entscheidung gibt es zwei Möglichkeiten für 
den weiteren Verlauf

Hinweis auf ein angehängtes Dokument; 
z. B. „Gebrauchsanweisung Autoklav“

Beginn des 
Prozesses

Frage?

Ende des 
Prozesses

1. Arbeitsschritt

2. Arbeitsschritt

ja

nein

3. Arbeitsschritt

Hinterlegtes 
Dokument

ZFA

ZFA

ZFA

ZFA

ZFA

ZFA
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Arbeitsanweisungen geben genaue Anweisungen für den einzelnen Arbeitsschritt, während die 
Verfahrensanweisung den gesamten Prozess beschreibt.

Beispiel:
Die Verfahrensanweisung lautet:
„Aufbereitung chirurgischer Instrumente Risikoklasse kritisch A“
Hier werden alle wichtigen Stationen des Aufbereitungsprozesses in chronologischer Reihenfolge 
mit allen Kontrollen dargestellt. Jeder einzelne Schritt, z. B. „Die Freigabe des Sterilgutes“, wird als 
einzelne Arbeitsanweisung detailliert hinterlegt.

Auch die Form der Anweisung kann individuell festgelegt werden. Hier ergibt sich eine enge 
Schnittstelle zum QM-Handbuch der Praxis!

In diversen Verö�entlichungen �nden Sie verschiedene Arbeitsanweisungen. Bitte beachten Sie, 
dass diese nicht ohne Weiteres übernommen werden können, sondern lediglich als Orientierung 
gelten. Sie müssen individuell auf Ihre Praxis abgestimmt werden.

Der Hygieneplan Ihrer Praxis ist im Kern eine umfassende Sammlung einzelner Arbeitsanweisun-
gen. Hier �nden Sie alle Arbeitsvorgänge zur Aufbereitung von Medizinprodukten dargestellt.

Nutzen Sie diese stets korrekte und aktuelle Vorlage und passen Sie sie an Ihre Praxis an!
Hier ist ein Beispiel für ein Formblatt einer Arbeitsanweisung: 

Praxisgemeinschaft
Dr. … Dr. …

Arbeitsanweisung 
…

Version: 1 
Seite 1/1

Geltungsbereich:

Beschreibung:

Zuständigkeit:

Erarbeitet von: am

Überprüft durch: am

Freigegeben von: am

Ziel:

Mitgeltende Dokumente

Speicherort:
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Im Anschluss daran folgt die eigentliche Arbeitsanweisung. 

Beispiel:
Ö�nen der Sterilgutverpackung vor der Behandlung

Arbeitsschritt Anweisung

1. Sterilgut bereitstellen Unmittelbar vor der Behandlung

2. Sichtkontrolle der Sterilgutverpackung  
 durchführen

Unversehrtheit der Schweißnähte sowie der Ver-
packung prüfen

3. Ö�nen der Sterilgutverpackung In Pfeilrichtung ö�nen („PEEL“)
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 3. Infektionsprophylaxe
Unter einer Infektion versteht man: eine Ansteckung. Dabei kommt es zu einem Eindringen von 
Mikroor ga nismen (Bakterien, Viren, Pilzen, Protozoen) in den Menschen. Infektionskrankheiten 
sind alle ansteckenden Krankheiten.

Es ist eine wichtige Aufgabe der Zahnmedizinischen Fachangestellten, dafür zu sorgen, dass eine 
Infektion in der Praxis unmöglich gemacht wird. Dies nennt man Infektionsprophylaxe.

3.1 Die Prophylaxe

Prophylaxe bedeutet, dass vorbeugende Maßnahmen ergri�en werden, um Krankheiten zu 
verhüten.

Grundsätzlich unterscheidet man primäre, sekundäre und tertiäre Prophylaxe. Die Umsetzung des 
MPG im Rahmen der Praxishygiene ist eine so genannte primäre Prophylaxe-Maßnahme.

Prophylaxe/Prävention
Maßnahmen, die ergri�en werden, um Krankheiten zu verhüten; verhindert die Verschlechterung 
des Krankheitszustandes des Patienten.

Primäre Prophylaxe
■� der Patient ist gesund
■� Maßnahmen, die der Erhaltung der Gesundheit dienen, z. B.

■X Schutzimpfungen
■X Durchführung von Hygienemaßnahmen
■X Ausschaltung von Risikofaktoren

 (Risikofaktor: Ein Ein�uss, der dazu führen kann, dass sich der Gesundheitszustand des Pati-
enten verschlechtert, z. B. Rauchen, Alkohol, Übergewicht, mangelhafte Mundhygiene, Be-
wegungsmangel, ungenügender Schlaf, Stress, ungesunde Ernährung, zu intensive Sonnen-
bestrahlung, Drogenkonsum etc.)

Nicht jeder Patient, der einer Infektion ausgesetzt wird oder bei dem Risikofaktoren für bestimmte 
Er krankungen gegeben sind, wird auch krank. Das liegt daran, dass jeder Mensch über eine indivi-
duelle körperliche Verfassung verfügt (Konstitution) und andere körperliche Veranlagungen auf-
weist (Disposition).

Sekundäre Prophylaxe
■� der Patient be�ndet sich in einem frühen Stadium der Erkrankung
■� Maßnahmen, die dazu dienen, die Erkrankung in einem möglichst frühen Stadium zu erkennen 

und zu behandeln, z. B.
■X Vorsorgeuntersuchungen
■X Früherkennungsuntersuchungen
■X Frühbehandlungen
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Tertiäre Prophylaxe
■� der Patient ist krank
■� Maßnahmen, um die Erkrankung zu behandeln, eine Verschlimmerung zu vermeiden, Krank-

heits folgen auszugleichen, ein erneutes Auftreten der Krankheit zu verhindern; z. B. Rehabilita-
tion: medizinische, soziale oder beru�iche Maßnahme, die dazu dient, dass der Patient wieder 
in die Gesell schaft integriert wird. Sie soll den Gesamtzustand des Patienten verbessern.

Eine Ansteckung kann nur dann zuverlässig vermieden werden, wenn mögliche Infektionsquellen 
und Infektionswege bekannt sind.

3.2 Infektionswege

Infektionskrankheiten bekommt man aus einer Infektionsquelle (s. auch dort). Um eine Infektion 
zu vermeiden, muss man sowohl mögliche Infektionsquellen als auch die Infektionswege kennen. 
Mit diesem Wissen ist es möglich, Erkrankungen zu vermeiden.
Die wichtigsten Infektionswege sind:
1. Lebensmittelinfektion
2. Perkutane Infektion
3. Kontaktinfektion

1. Wasser- und Lebensmittelinfektion
Hier kommt es zu Erkrankungen entweder
■� durch den Verzehr kontaminierter Lebensmittel oder
■� durch den Verzehr von Lebensmitteln, die unsauber verarbeitet wurden.

Die Lebensmittelinfektion hat in der Zahnarztpraxis keine große Bedeutung.

2. Perkutane Infektion
Bei der perkutanen Infektion gelangt der Krankheitserreger durch die Haut in den Organismus 
(per = durch; cutis = Haut). Denkbar sind u. a. Hautverletzungen durch:
■� tierische Überträger (Mückenstiche, Bisse oder Kratzer von Hunden etc.)
■� medizinische Instrumente

Übertragungsart Weg der Krankheitserreger Beispiele

Verzehr von kontaminierten Lebens-
mitteln

Der Erreger be�ndet sich im Lebens-
mittel.

Salmonellen in rohen Eiern

Verzehr von Lebensmitteln, die un-
sauber zubereitet wurden (fäkal-orale 
Übertragung)

Der erkrankte Mensch berührt das 
Lebens mittel mit seinen kontaminier-
ten Händen, der Erreger geht auf das 
Lebensmittel über und gelangt dann 
durch Verzehr in einen anderen Men-
schen.

Hepatitis A
Escheria coli

keimbelastete wasserführende Syste-
me (insbesondere bei gefährdeten 
Patientengruppen, z. B. Pat. mit Cysti-
scher Fibrose

Aerosol / Spülung aus der Turbine / 
Multifunktionsspritze

Pseudomonas aeruginosa
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Die perkutane Infektion ist von besonderer Bedeutung in der Zahnarztpraxis und kann durch 
sorgfältige Hygienemaßnahmen sowie durch Greifdisziplin der Beschäftigten vermieden werden.

3. Kontaktinfektion
Darunter versteht man, dass eine Ansteckung durch Kontakt mit infektiösen Menschen oder durch 
Kontakt mit kontaminierten Gegenständen erfolgt. Zu den Kontaktinfektionen, die für die Zahn-
arztpraxis bedeutsam sind, zählt man:
a) Tröpfcheninfektion
b) direkte Schmierinfektion
c) indirekte Schmierinfektion

Die Tröpfcheninfektion sowie die direkte und indirekte Schmierinfektion sind in der Zahhnarzt-
praxis von großer Bedeutung und müssen daher vermieden werden. Zu den Kontaktinfektionen 
zählt man darüber hinaus noch die sexuelle Übertragung sowie die diaplazentare Übertragung 
(von der Mutter auf das ungeborene Kind).

3.3 Mikrobiologie

Mikrobiologie = Lehre von den Kleinstlebewesen (mikros = klein; bios = Leben; logos = Lehre)
Die medizinische Mikrobiologie beschäftigt sich mit den Kleinstlebewesen, die Infektionskrank-
heiten verursachen können.

Zu diesen Mikroorganismen zählt man:
■� Bakterien
■� Viren
■� Pilze
■� Protozoen

Natürlich können auch Parasiten Krankheiten verursachen. Da sie aber zu groß sind, gehören sie 
nicht zu den Mikroorganismen und werden hier nicht erwähnt. Prionen, die ebenfalls Krankheiten 
wie z. B. den Rinderwahn auslösen können, sind keine Lebewesen, sondern infektiöse Eiweißpar-
tikel. Sie können in der zahnmedizinischen Hygiene eine gewisse Bedeutung haben und werden 
daher in diesem Kapitel später gesondert erläutert.

Übertragungsart Weg der Krankheitserreger Beispiele

Tröpfcheninfektion Aus dem Nasen-Rachenraum von Mensch zu 
Mensch (Niesen, Husten, Sprechen)

In�uenza, Strepto-
kokken-Infektionen

Durch medizinische Instrumente Aerosolbildung mit kontaminiertem Wasser aus 
dem Mundraum des Patienten

In�uenza, Streptokokken

Direkte Schmierinfektion Übertragung durch direkten Kontakt von Blut, 
Eiter, Speichel mit intakter oder verletzter Haut 
oder Schleimhaut

Verbreitung von Eitererregern

Indirekte (mittelbare) Schmier-
infektion

Übertragung vom Menschen auf einen Gegen-
stand (Instrument, zahntechnische Arbeit, Ab-
formung, Ober�ächen...) und von dort auf einen 
anderen Menschen

ansteckende 
Bindehautentzündung
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Nicht alle der oben genannten Mikroorganismen können Krankheiten verursachen. Diese nennt 
man apathogen = nicht krank machend.  Mikroorganismen, die eine krank machende Wirkung 
haben, nennt man pathogen = krank machend.

Unter Umständen leben Mikroorganismen und ihr Wirt (der Mensch) zusammen, so dass dies für 
beide einen Vorteil darstellt. Dies nennt man: Symbiose = Zusammenleben zweier Organismen 
zum gegenseitigen Nutzen (Beispiel: die Bakterien der Darm�ora). Schadet jedoch der Mikroorga-
nismus dem Menschen, dann nennt man dies Parasitismus. Ein Organismus lebt auf Kosten des 
anderen und schadet diesem. Parasit = Schmarotzer (Beispiel: Grippe-Viren).

3.3.1 Bakterien
Bakterien sind einzellige Lebewesen. Sie sind von einer Zellwand umgeben, die ihnen Schutz und 
Stabilität verleiht. Im Zellinneren be�nden sich die Organellen des Bakteriums sowie die Erbinfor-
mation, die DNA. Bakterien besitzen keinen Zellkern, die DNA liegt aufgerollt im Zellleib, dem so 
genannten Zytoplasma. Bakterien verfügen über einen eigenen Sto�wechsel und sind unter ge-
eigneten Bedingungen auf Nährböden anzüchtbar.

In der Zahnmedizin macht man sich diese Eigenschaft unter anderem bei der Bestimmung der 
kariesverursachenden Bakterien zunutze. Man kann durch diese Keimbestimmung in Kombinati-
on mit anderen Faktoren Aussagen über das individuelle Kariesrisiko eines Patienten machen.

Die Zellwände der Bakterien kommen in zwei verschiedenen Varianten vor. Diese Entdeckung 
geht auf den dänischen Bakteriologen Hans Gram zurück. Dieser entdeckte um das Jahr 1900 eine 
seitdem nach ihm benannte Methode zur Anfärbung von Bakterienwänden.  Grampositive Bakte-
rien werden durch diese Färbemethode blau angefärbt; gramnegative Bakterien erscheinen rot. 
Die Unterschiede in der Zellwand, die man durch die Gramfärbung sichtbar macht, haben eine 
wichtige praktische Bedeutung für die medikamentöse Behandlung bakterieller Infektionen. 
Manche Antibiotika (Medikamente gegen bakterielle Infekte) wirken nur gegen grampositive oder 
gramnegative Erreger. Es gibt aber auch Antibiotika, die gegen beide Gruppen wirksam sind.

Die Größe der Bakterien ist, abhängig von der betrachteten Art, unterschiedlich. Man kann aber 
von einem Durchschnittswert von ca. 7 Mikrometer ausgehen (7/1000 Millimeter). So groß ist auch 
ungefähr ein Erythrozyt, ein rotes Blutkörperchen. Bakterien sind also nur durch ein geeignetes 
Mikroskop zu sehen. Mit dem bloßen Auge kann man Bakterienkolonien erst dann erkennen, 
wenn sich mehr als 100 000 000 Bakterien z. B. auf einem Nährboden be�nden.

Nach ihrer Form kann man Bakterien in drei große Gruppen einteilen:
die kugelförmigen (Kokken), die Stäbchen und die spiralförmigen Spirochäten.

■� Kokken (= kugelförmige Bakterien) Innerhalb dieser Gruppe unterscheidet man weiter nach 
der Anordnung der Kokken:
■X Staphylokokken = traubenförmig angeordnete Kokken
■X Streptokokken = schnurförmig angeordnete Kokken
■X Diplokokken = Doppelkokken, paarweise angeordnete Kokken
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■� Stäbchen: Die stäbchenförmigen Bakterienformen stellen mengenmäßig den größten An-
teil der Bakterien. Der Name Bakterie leitet sich aus dem Griechischen ab: „bakteria“ = Stab. Zu 
den Stäbchen gehören vielfältige Formen: mit Geißeln (zur Fortbewegung), keulenförmige etc. 
Die Geißeln dienen den Bakterien zur Fortbewegung. So können diese Bakterien etwa 40 – 50 x 
ihre eigene Länge pro Sekunde zurücklegen. Wenn man diese Geschwindigkeit auf menschli-
che Verhältnisse umrechnet, ergibt sich eine Geschwindigkeit von mehr als 300 km/h.

■� Spiralförmige Bakterien, z. B. Spirochäten

Eine weitere Unterscheidung der verschiedenen Bakterien bezieht sich auf ihren Bedarf an Sauersto�.

Aerobe Bakterien (Aerobier) – benötigen Sauersto� zum Leben (Beispiel: Mycobacterium tuber-
culosis, verursacht Tuberkulose und befällt die sauersto�reiche Lunge) 

Anaerobe Bakterien (Anaerobier) – leben nur ohne Sauersto� (Beispiel: Staphylokokkus aureus 
verursacht eitrige Entzündungen und ist in Abszessen zu �nden)

Bakterien vermehren sich durch ungeschlechtliche Zellteilung. Die Teilungen vollziehen sich in ei-
nem zeitlichen Rhythmus, der davon abhängig ist, wie kompliziert und aufwändig das jeweilige 
Bakterium aufgebaut ist. Die recht einfach aufgebauten Salmonellen teilen sich sehr schnell. Ihre 
Anzahl  verdoppelt sich alle 20 Minuten. So lässt es sich erklären, dass Lebensmittel, die von Salmo-
nellen befallen sind, in kürzester Zeit extrem hohe Bakterienmengen enthalten. Der Verzehr dieser 
Lebensmittel führt zu schweren Durchfall-Erkrankungen. Um zu überleben, verfügen manche 
Bakterienarten über eine beson dere Fähigkeit: Sie können unemp�ndliche Dauerformen bilden, 
die so genannten Sporen.

Die Sporen können ihren gesamten Sto�wechsel einstellen und verbrauchen in diesem Zustand 
weder Wasser noch Sauersto� oder Nährsto�e. Die verdickten Zellwände verhindern Wasserver-
dunstung. Sporen von Bakterien können sehr resistent gegen Austrocknung, Hitze und Alterung 
sein. Manche Sporen überdauern mehrere Stunden in kochendem Wasser und in trockenem Zu-
stand ca. eine Stunde bei 150 °C. Es wird angenommen, dass Bakteriensporen bis zu mehreren 
hundert Jahren lebend überdauern können (Im Magen einer Biene, die in Bernstein konserviert 
war, wurden lebensfähige Sporen gefunden, die über 25 Millionen Jahre alt waren.). Sporen kön-
nen also ungünstige äußere Bedingungen überstehen und verwandeln sich erst dann wieder in 
ihre normale Form, wenn die Lebensbedingungen ihren Ansprüchen genügen. Alle Bazillus- und 
Clostridium-Arten sind z. B. Sporenbildner. Bazillus anthracis ist der Verursacher des Milzbrands; 
Clostridium tetani verursacht Tetanus.

■� Sporen = widerstandsfähige Dauerformen von Bakterien
■X sie überstehen Hitze, Kälte und Trockenheit und sind nur durch Sterilisation abzutöten
■X Desinfektionsmaßnahmen schaden den Sporen nicht

Sporenpäckchen wurden benutzt, um die Funktionsfähigkeit von Dampfsterilisatoren regelmä-
ßig zu überprüfen. Die Päckchen wurden in den Sterilisator eingelegt und nach Durchlaufen des 
Sterilisations programms an ein Hygieneinstitut geschickt. Gelang dort die Wiederanzucht der 
Bakterien, war die Ste rilisation nicht erfolgreich. Nur bei korrekter Funktion des Sterilisators wur-
den alle Sporen abgetötet, der Sterilisationsvorgang war erfolgreich. Sporenpäckchen werden 
heute nicht mehr zum Nachweis einer erfolgreichen Sterilisation verwendet.
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Krankheiten, die durch Bakterien verursacht werden, sind z. B.:
■� Scharlach
■� Diphtherie
■� Keuchhusten
■� Tetanus
■� Tuberkulose
■� Typhus
■� Salmonellose
■� Syphilis

Bakterielle Infektionen werden mit Antibiotika behandelt (Einzahl: Antibiotikum; Mehrzahl: Anti-
biotika). Das sind Medikamente, die speziell auf den Bakteriensto�wechsel abgestimmt sind und 
diese abtöten.

Antibiotika müssen stets nach Anweisung eingenommen werden!

■� Der Arzt/Zahnarzt verschreibt das Antibiotikum für eine bestimmte Dauer, z. B. 5 Tage. Diese 
muss eingehalten werden. Das Antibiotikum darf nicht abgesetzt werden, wenn die Beschwer-
den nachlassen, wie man dies beispielsweise bei Schmerztabletten tut.

■� Das Medikament muss im verschriebenen zeitlichen Abstand eingenommen werden (z. B. 3 x 
tgl., das bedeutet möglichst alle 8 Stunden).

■� Treten Nebenwirkungen auf (häu�g kommt es zu Durchfällen), muss der Arzt/Zahnarzt konsul-
tiert werden. Das Antibiotikum darf nicht eigenmächtig abgesetzt werden.

■� Nur wenn die o. g. Anweisungen eingehalten werden, wird eine vollständige Heilung erreicht. 
Anderenfalls kommt es zu Rezidiven (Rezidiv = Wiederau�ammen der Erkrankung) oder zu Re-
sistenzen der Bakterien (Resistenz = Unemp�ndlichkeit der Bakterien gegen das Antibiotikum).

Bakterien werden bei Temperaturen von 80 °C innerhalb von 30 Minuten zerstört. Kocht man 
Bakterien, sind sie in einem Zeitraum von 5 – 10 Minuten abgetötet. Bakteriensporen kann man 
nur im gespannten Dampf, also unter Druck stehend, im Autoklaven bei 121 °C über einen Zeit-
raum von 20 Minuten abtöten (oder bei 134 °C in 5 Minuten).

3.3.2 Viren
(Einzahl: das Virus; Mehrzahl: Viren; aus dem Lateinischen: virus = Gift)
Viren sind, anders als Bakterien, keine eigenen Zellen. Sie zeigen nicht die so genannten 5 Kenn-
zeichen des Lebens. Man kann Viren also streng genommen nicht als Lebewesen bezeichnen.

Die 5 Kennzeichen des Lebens sind:
■� Wachstum
■� Reizaufnahme und Reizverarbeitung
■� Sto�wechsel
■� Fortp�anzung
■� Bewegung
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WISSENSSPEICHER
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 13. Wissensspeicher

Arbeitsschutzgesetz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  das Arbeitsschutzgesetz regelt die Sicherheit der Arbeit-
nehmer

Aerobier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bakterien, die Sauersto� zum Leben benötigen
Aerosol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bei der Behandlung auftretender Sprühnebel aus Hand-

stücken und Turbine
Aktive Immunisierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aktive Impfung mit abgeschwächten Krankheitserregern
Anaerobier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bakterien, die nur ohne Sauersto� leben
Anamnese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vorgeschichte des Patienten in Bezug auf eine gegen-

wärtige Krankheit
Antibiotikum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  von Mikroorganismen gewonnene Sto�wechselproduk-

te gegen bestimmte Krankheitserreger
Antigen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Krankheitserreger
Antimykotikum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Medikament gegen Pilzerkrankungen, den Mykosen
Antisepsis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Maßnahme zur Hemmung/Vernichtung von Krankheits-

erregern
Antiseptikum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Mittel zur Keimverminderung bei der Wundbehandlung 
apathogen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   nicht krank machend
Arbeitsanweisungen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   schriftliche Hilfsmittel in der täglichen Praxisarbeit
Autoklav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sterilisator, der durch gespannten, gesättigten Wasser-

dampf Keimfreiheit erzielt
Bakterien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   einzellige Lebewesen ohne Zellkern mit eigenem Sto�-

wechsel
bakterizid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Bakterien abtötend
Beladungsmuster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   optimale Beladung von kontaminierten MP im RDG und 

Sterilisator
BSE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Rinderwahnsinn, hervorgerufen durch Prionen
BuS-Dienst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung 

durch die Zahnärztekammer
Charge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Vorgang, bei dem eine Reihe verschiedener Gegenstän-

de zeitgleich sterilisiert wird
Chemiklav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sterilisation mit chemischen Trockengas bei 126 °C mit 

Sterilisationslösung
chirurgische Händedesinfektion  . . . . . .  intensive Händedesinfektion vor einem chirurg. Eingri�
Dampfsterilisator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Gerät zur Keimbefreiung im strömenden Dampf (100 °C), 

gespannten Dampf (134 °C)
demineralisiertes Wasser  . . . . . . . . . . . . . . .   an Mineralien verarmtes Wasser, entkalktes Wasser
Desinfektion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Zerstörung von Ansteckungssto�en, Abtötung von Kei-

men
DGHM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie
Disposition  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   besondere Empfänglichkeit für Krankheiten, angeboren 

oder erworben
Endokarditis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Herzinnenhautentzündung, besonders an den Herzklap-

pen
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Entsorgung von MP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   siehe Trocken- und Nassentsorgung, Entsorgung von 
Einmalartikeln

Epidemie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Auftreten einer Seuche in einem Raum, in dem sie sonst 
nicht vorkommt

fungizid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pilze abtötend
gesättigter Dampf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   erfolgreiche Sterilisation, wenn der Dampf keine Anteile 

von Luft enthält
gespannter Dampf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   unter Druck stehender Dampf
Gesundheit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und 

sozialen Wohlbe�ndens
Hefepilze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sprosspilze, ähneln der Backhefe, �ndet man bei der Er-

krankung von Schleimhäuten
Helix-Prüfkörper  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   spez. Prüfkörper, der einem Hohlkörper aus Metall äh-

neln soll
Hepatitis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Infektionskrankheit der Leber durch den Hepatitis B-Virus
HIV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Humanes Immunde�zienz Virus = Immunschwächekrank-

heit
Hygiene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lehre von der Erhaltung und Förderung der Gesundheit
Hygienekreislauf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Aufbereitungsablauf kontaminierter Medizinprodukte 

bis hin zur Wiederverwendung
Hygieneplan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   aufgrund europäischer Normen muss jede Praxis einen 

individuellen Hygieneplan haben 
hygienische Händedesinfektion  . . . . . .   Unschädlichmachung von transienten Keimen
Ikterus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Gelbverfärbung der Haut durch hepatoge Erkrankung
Immunisierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Erzeugung von Immunität
Impfausweis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ausweis, mit dessen Hilfe der Impfschutz immer über-

prüft werden kann
Infektion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Eindringen und Vermehrung der Erreger
Infektionsprophylaxe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Händehygiene ist zentraler Punkt in der Infektionspro-

phylaxe
Infektionsquellen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   über Hände übertragene Keime (Beispiel)
Infektionsschutz-Gesetz  . . . . . . . . . . . . . . . .   Gesetz zur Vorbeugung von übertragbaren Krankheiten
Infektionswege  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lebensmittelinfektion, perkutane Infektion, Kontaktin-

fektion
In�uenza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Bezeichnung für Grippe
Inkubationszeit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Zeit zwischen Ansteckung und dem Auftreten der Krank-

heitszeichen
intrazellulär  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   innerhalb der Zelle
invasiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Eindringen von Krankheitserregern
Kalt-Sterilisator  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Gassterilisatoren, Temperatur bei 55 °C mit Äthylenoxid, 

ein keimabtötendes Gas
Kokken  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Kugelförmige Bakterien
Konstitution allgemein  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Verfassung des Patienten, Widerstandsfähigkeit, Leis-

tungsfähigkeit
Kontamination  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   radioaktive bzw. bakterielle Verseuchung
Krankheit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Störung der normalen Lebensvorgänge durch einen 

krank machenden Reiz
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Kritische Medizinprodukte  . . . . . . . . . . . . .   kommen in Kontakt mit Blut und inneren Organen
Medizinproduktegesetz  . . . . . . . . . . . . . . . . .   MPG regelt die Herstellung, die Zulassung und den Um-

gang von Medizinprodukten
Mikrobiologie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Lehre von den Kleinstlebewesen
Mykose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pilzerkrankung
Myzel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Pilzverbände
Nassentsorgung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Behandlung kontaminierter Medizinprodukte bis zur 

Reinigung und Desinfektion in einer Reinigungslösung
Non-Kontamination  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hygieneprinzip zur Vermeidung einer Kontamination mit 

infektiösem Material
Parameter  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   eine charakterisierende Eigenschaft, eine Kerngröße, auch  

in der Medizin
Parasitismus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Parasit = Schmarotzer; lebt auf Kosten eines anderen und 

schadet diesem
parenteral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Einverleibung, parenterale Ernährung = Ernährung durch 

Infusion
passive Immunisierung  . . . . . . . . . . . . . . . . . .   kurzzeitige Immunisierung durch fertige Antikörper, Kör-

per bleibt passiv
pathogen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   krank machend
Pathogenität  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Entwicklung und Formung einer Krankheit durch Ausein-

andersetzung mit dem Körper
perkutan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   durch die Haut hindurch
Photosynthese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Erzeugung von organischen Sto�en durch Licht in Lebe-

wesen
Pilze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Einzeller, die zu Zellverbänden zusammenwachsen = My-

zel
Pneumonie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Infektion der Alveolarräume der Lunge
Postexpositionsprophylaxe  . . . . . . . . . . . .   dient zur Vermeidung von Erkrankungen in der Praxis 

durch Verletzungen
Prävention  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Maßnahmen, um Krankheiten zu vermeiden
Prionen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   infektiöse Eiweißteilchen, keine lebenden Organismen
Prodomalstadium  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   erste allgemeine Krankheitszeichen treten auf
Prophylaxe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   vorbeugende Maßnahmen, um Krankheiten zu vermei-

den
Protozoen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   tierische Einzeller mit klar abgegrenztem Zellkern
Protozoonose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   durch Protozoen ausgelöste Krankheit
QM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Qualitätsmanagement
Rekonvaleszenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Zeit zwischen Erkrankung und vollständiger Erholung
Residente Keime  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Keime, die sich dauerhaft, z.  B. in der Schleimhaut�ora, 

be�nden
Resistenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Widerstandsfähigkeit, natürlicher Widerstand gegen äu-

ßere Einwirkung
Rezidiv  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   erneutes Auftreten einer Krankheit
Risikogruppen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   dienen als bestimmungsgemäßer Einsatz der Medizin-

produkte
RKI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Robert Koch-Institut
Schutzimpfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Immunisierung gegen Infektionskrankheiten
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semikritische Medizinprodukte  . . . . . . .   kommen mit Schleimhaut und krankhaft veränderter 
Haut in Berührung

simultane Immunisierung  . . . . . . . . . . . . . .   Kombination zwischen aktiver und passiver Immunisie-
rung

Spirochäten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   spiralförmige Bakterien
Sporen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Widerstandsfähige Dauerform von Bakterien, nur durch 

Sterilisation abzutöten
Sporenpäckchen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   dienen dazu, um die Funktionsfähigkeit des Sterilisators 

zu überprüfen
Sprosspilze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Hefepilze, dazu gehört der candida albicans
Sterilisation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   keimfreimachend, Abtötung aller Mikroorganismen und 

Sporen an Medizinprodukten
STIKO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ständige Impfkommission des Robert Koch-Instituts
Symbiose  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Zusammenleben zweier Organismen zum gegenseiti-

gem Nutzen
Symptom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Krankheitszeichen
Therapie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Behandlung von Krankheiten, Heilungslehre
thermische Desinfektion  . . . . . . . . . . . . . . . .   Im RDG bei Temperaturen von 80  °C bei 10 Min. bzw. 

93 °C bei 10 Min.
Thermodesinfektor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   reinigt und desin�ziert die eingelegten Medizinprodukte 

in einem Arbeitsgang
transiente Keime  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Transient = vorübergehend, fremde Keime auf der Haut
Trockenentsorgung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Behandlung kontaminierter Medizinprodukte bis zur 

Reinigung und Desinfektion ohne Flüssigkeit
Tröpfcheninfektion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Übertragung von Infektionskrankheiten durch bakteri-

enhaltige Tröpfchen
tuberkulozid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   siehe bakterizid, fungizid etc.
unkritische Medizinprodukte  . . . . . . . . . .   kommen nur mit intakter Haut in Berührung
UVV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Unfallverhütungsvorschriften
VAH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Verband für angewandte Hygiene
Vakzine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Impfsto�e, dadurch erworbene Immunität
validiertes Aufbereitungsverfahren  . .   für alle Aufbereitungsschritte sind dokumentierbare und 

somit auch zu dokumentierende Verfahren anzuwenden, 
die sicherstellen, dass die vorgegebenen Ziele wie Sau-
berkeit, Keimarmut sowie Abwesenheit pathogener Kei-
me bzw. Keimfreiheit mit dem durchgeführten Prozess 
zuverlässig und wiederholbar erreicht werden

Validierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   dokumentierter Nachweis für ein bestimmtes Verfahren 
mit gleich bleibendem Ergebnis

Viren  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   kleinste infektiöse Agenzien
Virulenz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   krankmachende Wirkung pathogener Keime
viruzid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   siehe bakterizid, tuberkulozid etc.
Wirkungsspektrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Medikamente haben ein breites Wirkungsspektrum, z. B. 

gegen Hefen, Bakterien
Zytoplasma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Zellleib, der nicht vom Zellkern eingenommene Teil der 

Zelle, der die Gestalt bestimmt
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